
Stefan Breuer 
Die Metamorphosen des Naturrechts 

Zur sozialen Funktion vorbürgerlicher und 
bürgerlicher Rechts begründ ungen ':. 

~De iure naturae multa fabulamur~ - diese Feststellung Manin Luthers hat nach 
viereinhalb Jahrhunderten nichts yon ihrer Gültigkeit verloren .' Zwar ist es in der 
Jurisprudenz trOtz einer kurzen Scheinrenaissance nach dem Zweiten Weltkrieg stil­
ler geworden um das Naturrecht, das gegenwärtig der schon von Max Weber regi­
strierten »fortschreitenden Zersetzung und Relativierung aller metajuristischen 
Axiome überhaupt«, teils "durch den juristischen Rationalismus selbst, teils durch 
die Skepsis des modernen Intellektualismus im allgemeinen«, anscheinend endgültig 
zum Opfer gefallen ist: Das Recht, heißt es bei Weber, -ist heute allzu greifbar in der 
großen Mehrzahl und gerade in yielen prinzipiell besonders wichtigen seiner Bcstim­
mungen als Produkt und technisches Minel eines Interessenkompromisses enthüllt«, 
als daß es weiterhin jene Aura überpositiver Legitimität in Anspruch nehmen 
könnte, die das Naturrecht den großen Rechtssystemen der Vergangenheit ver­
lieh.' 
Dafür ist in der Politik vom Naturrecht um so mehr die Rede. Naturrecluliche 
Axiome spielen eine wichtige Rolle in der ideologischen Auseinandersetzung zwi­
schen den großen Machtblöcken, die beherrschen die Debatten über "Grundwerte« 
und ,.unveräußerliche Rechte«, sie bestimmen die verfassungspolitischen Konflikte 
und die wissenschaftlichen Diskurse über »Legitimationskrjsen~ und die ~ Wahr­
heirsfähigkeit praktischer Fragen« . Revoltierende Minderheiten agieren im Namen 
eines "Naturrechts auf Widerstand", wie es Herbere Marcuse für die Bürgerrechts­
bewegungen der sechziger Jahre reklamierte ' , Tribunale, Lnternationale Konferenzen 
und Deklarationen über Grund- und Menschenrechte wechseln einander ab, Dikta­
toren wetteifern in dem Bemühen, sich yon unabhängigen Untersuchungskommis­
sionen ihre Humanität und Liberalität bescheinigen zu lassen. Kaum ein Staat, der 
heute noch eine Verfassung zu verabschieden wagte, die ihn nicht als wahrhaften und 
unverbrüchlichen Garanten der Menschenrechte auswiese; kaum ein Präsident, 
Kanzler, Generalsekretär oder Juntachef, der nicht yon Zeit zu Zeit in flammenden 
Worten auf GrundrechtsverleIzungen im anderen Land oder Lager verwiese und 
demgegenüber die eigene Pra.'{is herausstellte: Das Naturrecht ist zum zentralen 
Ideologem des politischen Tageskampfes geworden, dessen unablässige Beschwö­
rung, wie Erik Wolf bemerkt, z.wiespältige Gefühle weckt: .Ein ,problematisches< 

" Be; drn folgenden Audührungen handelr es sich um die Zusammenfassung eu.igtr Ged.nken. die ich 
ausführlich u. melner H.biJi"lionsschcjlt ,Sozi~lgcsclUch" des Naturrechts" (Opladcn '98) entwickel! 
habt. 

1 Manin lUlhcr: Werke. Kritisch. Gesamtausgabe in S8 Bdn .• Weim,r lS8) Ii.. ßd. 16, S. 3Sl . 
1 NI"" W~bcr: Wirtschoft und Gesellsch,ft, Tübingen 1921 . S. SOL 

) Herben Marcu,e: Repressive Tol .... nz. in: Wolfl, Roben / Moore, B~rrington / Morcuse. Herben. 
KrItik der reinen Toler.mz. J. Aun .• Frankfun 1968. S. "7. 
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128 Empfinden von Nichc-zu-Fassendem, das jedem Versuch eindeutiger Bestimmung 
sich entzieht, jedem Willen zur Einordnung widersteht. «' 
Auch der Blick in die Geschichte des Naturrechts ist nicht eben dazu geeignet, dieser 
Ungewißheit und Unsicherheit abzuhelfen . Zweieinhalbtausend Jahre lang lösee im 
Ohident eine Version des Naturrechts die andere ab. Im Namen des Naturrechts 
protestierten in der Antike soziale Reformer und Philosophen gegen gesellschaftli­
che Ungleichheit und die Übermacht der Reichen, kämpfren im Mittelalter Häreti­
ker, Handwerker und Bauern für das logöttliche Recht« und die Rechte des »gemei­
nen Mannes«, forderten im '7. und 18. Jh . die revolutionären Bürger die Garantie 
der unteilbaren und unveräußerlichen Menschenrechte. Jedoch war das Narurrecht 
keineswegs nur, wie Max Weber meint, die »spez.ifische Legitimiütsform der revo­
lutionär geschaffenen Ordnungen ... ! Es wirkte, worauf vor allem Hans Kelsen den 
Akzent gelegt hat, ebensosehr konservativ, als Ideologie der bestehenden Herr­
schaftsfonnen par excellence.6 [m Namen des Naturrechts polemisierte Platon gegen 
eine Entwicklung, die zur NivelIierung des nach seiner Auffassung naturgegebenen 
Unterschieds zwischen Herren und Sklaven tendierte, rechtfertigte Cicero die Herr­
schaft der -summi virtute et animo« über die Schwächeren, deren Wille es schließlich 
sei, zu gehorchen, und identifizierte die Stoa, wie später auch die christliche Kirche, 
das natürliche mit dem positiven Recht des status corruptus mit seinen gesellschaft­
lichen Unterschieden und seiner Sanktionen statuierenden Zwangsordnung. 
Vom Skl~venhandel bis zum nationalsozialistischen Regime, von der Kastration der 
Kirchensänger bis zur Kleiderordnung im absolutistischen Wohlfahrtsstaat gibt es 
keine Form von Herrschaft und Unterdrückung, die nicht naturrechtlich legitimiert 
worden wäre; und keine revolutionäre Bewegung, die sich nicht selbst als Banner­
träger des ,.nariirlichen Rechts~ angepriesen hätte, wie repressiv ihre eigene Praxis 
auch sein mochte. Die Geschichte des Naturrechts scheint vor allem dies zu lehren: 
daß die unendlichen Metamorphosen naturrechtlicher Sinnsetzungen sehr viel dar­
über aussagen, was unterschiedliche Gruppen, Klassen, Individuen zu unterschied­
lichen Zeiten für die unwandelbare Natur der Dinge hielten; jedoch so gut wie nichts 
darüber. worin diese denn nun ~objektiv« besteht. Ernst Topitsch hat daher das 
Fazit gezogen: "Die Naturrechtslehreo stellen also im wesentlichen Systeme von 
Zirkelschlüssen und Leenonneln dar, die zur Verteidigung oder Bekämpfung jeder 
nur denkbaren, bestehenden oder erwünschten Rechts- und Sozialordnung ge­
braucht werden können und dieser ihrer uneingeschränkten Manipulierbarkeit ihren 
unbestreitbaren geschichtlichen Erfolg verdanken. «7 
Es fällt schwer, sich der suggestiven Kraft dieser Schlußfolgerung zu entziehen; 
zumal gegenüber den etwas weltfremd anmutenden Versuchen einer ontologischen 
oder kommunikationsrheoretischen Wiederbelebung des naturrechdichen Normati­
vismus hat die Einsicht in dessen historische und soziale Relativität etwas wohlruend 
Ernüchterndes. Gleichwohl ist die Neigung des soziologischen Relativismus, Ge­
schichte in eine Folge von Irnümern und Fiktionen zu verwandeln, Anlaß genug, 
dem Skeptizismus seinerseits mie Skepsis zu begegnen: Der Skeptizismus, so bc­
merkt schon Hegel zutreffend, ist »eine Unfahigkeit der Wahrheit, die nur bis zur 
Gewißheit selbst, aber nichr des Allgemeinen kommen kann, nur im Negativen und 
im einzelnen Selbstbewußtsein stehenbleibt. ai Enthält nicht das Naturrecht, so wäre 

4 Erile. WoH : Du Problem dtr N>lurccchtsichre, Karl,ruhc 1 96~, S. 1. 

I Weber, a . •. 0 ., S. 496. 
6 VgJ . H.tI1 s Kdsen: Reine R""h,,\chrc, Wien '967 . S. 4H . 
7 Ernst Topit5ch: Sozialphilosophie zwiscbcn Ideolog ie lUld Wi=nsch~h. Ncuwied '971 , S. }6 f. 
8 G . W. F. Hege!: Vorl~suog..-n üb" die Ge.duchte der Philosophie Il, Werk. Bd . 19, hrsg. _On K. M. 

Mjchd Ilnd E. Moldenh.uer, FranlUurt ' 97', S. 319· 
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zu fragen. außer den zahllosen Illusionen und Pseudowahrheiten. die es zweifellos 

produziere hat, auch eine Wahrheit, eine bestimmte Enrwicklungslogik, die Auf­
schluß gibt nicht nur über die partikulnen Interessen von Gruppen oder Einzelnen. 

sondern über Elemente. die. um einen Ausdruck Max Webers aufzugreifen. -uni­
verseUe Kulturbedeutung~ erlangt haben? Har nicht das Naturrecht mit seiner spe­
zifischen Anthropologie die Grundlagen gelegt für die heute noch verbindliche Pri­
v3trechtsdogmatik mit ihren Zentral begriffen des Rechtssubjekts. der Privatauwno­
mie und des RechtsgeschäftS; hat es nicht im Strafrecht und im Öffentlichen Recht 
illererst die Formulierung konstitutiver Begriffe wie »Schuld« und »Souveränität­

ermöglicht und sich damit als »Wegbereiter der modemen Rechrstheorie und 
RechtSwissenschaft« erwiesen, als die nach dem Corpus Iuris . stärkste Potenz der 
neueren Rechtsentwicklung überhaupt~?9 Hat nichr das Naturrecht mit seinen zen­

tralen Abstraktionen wie »Freiheit«, »Gleichheit«. »Mensch« ... Wille~ etc. entschei­

dende Weichen gestellt für jenen lenivuiellen Prozeß der FonnaJisierung. Rationa­
lisierung und " Normalisierung~. der nach Canguilhems sarkastischer Formulierung 
mit den Nonnen der Grammatik beginnt, in die Normen für Industrie und Gesund­
heitSwesen übergeht und mit den morphologischen Nonnen für Menschen und 
pferde zu Zwecken der nationalen Verteidigung endet?'O Und ist es nicht damit, 
wenn auch sicher nicht die entscheidende Triebkraft. so doch immerhin eines der 
wichtigsten Medien. durch die sich die RationaJisierung der politischen, rechtlichen 
und religiösen Institutionen vollzieht. die Totalisierung jenes »spezifisch gearteten 
.Rationalismus< der okzidentalen Kultur",,, der sich inzwischen so sehr gesteigert 
hat. daß er der narurrechtlichen Krücken nicht mehr bedarf? NikJas Luhmann hat 
diese Frage mit Entschiedenheit bejaht : Die für das naturrechtliehe Denken charak­

teristische Hierarchisierung der Rechtsquellen sowie der Gedanke göttlicher Schöp­
fung des RechtS ließ nach seiner Ansicht alles Recht als kontingent, als auch anders 

möglich erscheinen und erlaubte dadurch eine .,höchst riskante Umstrukrurierung 
der Grundlagen des Rechts ... , deren Tragweite zunächst verdeckt blieb, nämlich 
die Umstellung auf in der Gesellschaft selbst entscheidbares. strukturell variables 
Recht.« " 
Das Naturrecht Bißt sich jedoch nicht. wie Luhmann gleichfalls bemerkt. auf diesen 
dynamischen, ~progressiven~ Zug reduzieren: Es kann seine innovativen und mobi­

lisierenden Funktionen nur durch einen Rückgriff auf ein neues Prinz.ip der Invari­
anz und Unverfügbarkeir erfüllen, das die Möglichkeiten der Veränderung in ent­
scheidenden Punkten restringiere: den Begriff der Natur. Luhmann sieht in dieser 
für das Naturrecht typischen Strategie ein »Sympcom für das mangelnde Verrrauen 
in die effektive und hinreichend komplexe Organisation sozialer Prozesse«, eine 
»Leugnung der Eigenleisrung des sozialen Systems der Gesellschaft bei der Konsti­

tution von Recht«. die sinnvoll und unvcnneidlich sei. solange und soweit die ge­
sellschaftliche Veramwortung für das Recht nicht übernommen werden könne.'l 
Allein. und darin scheint mir der zweite große Komplex von Fragen zu bestehen, die 
durch das Naturrecht aufgeworfen werden - ist es das wirklich? Handelt es sich nur 
um eine. wie immer auch .. unvenneidliche~ Leugnung des Primats der Gesellschaft, 

der durch diese Fehleinschätzung nicht im mindesten berührt wird? Oder enthält das 

9 Franz Wi.acker : PriVltrechlSgcscb.ichtc der Neuzeit, Göttingen '967. s. ,6~ . 
10 Goorges Conguilhem: D" Nonnal. und das PllhoJogi>ehe, F.-ankiurt-Berlin-Wien '977. S. 168. 
I! MlX Web .. : Gesammehe Aufs,tze zur ReiigionssoziolO!;ie, Bd. I, 6. Aun., Tubingen '97', S. !!. 

! l Nil<.!as Luhmmn : Pmitiviüt deI Rc'Cht.S als Voraussetzung einer modemen Gesellschaft, in: de .... , Au.­
differenzierung d.. Rcx:hts . Bcirr:ägc zur RcchlSsoziologie und Rechmhcoric, Franklurt ! 98" 
$. I1 )-15). S. Hl . 

I) Ebend~, S. 110 f. 

)29 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1983-2-127 - Generiert durch IP 216.73.216.73, am 16.06.2026, 23:19:22. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1983-2-127


1)0 Naturrecht nicht vielmehr, gerade in seinem Beharren auf vorgegebenen, nicht ein­
fach auf bloßen Satzungen beruhenden (eben: »natürlichen,,) Ordnungen. Elemente, 
die sich diesem okzidentalen Rationalismus entziehen, die quer liegen zum Absolut­
heitsanspruch der Gesellschaft und Stall dessen auf andere, nicht-.rationale« For­
men verweisen? Ist die Gcschichte des Naturrechts nicht auch die Geschichte dieser 
abweichenden, andersgeartete Kon figu rationen unterstellenden Natural formen 
menschlicnen Lebens, auch wenn es sich dabei, aus der Perspektive des siegreichen 
Rationalismus, nur um eine Verfallsgeschichte handeln kann? Und wie hätte dann, 
wenn es sich so verhält, eine Sozialgeschichte des NarurrechtS auszusehen, eine 
Gescllschaftsgescbichte des Geistes, die nicht das Verhältnis wechselnder Ideen und 
Interessen zum Gegenstand hätte, sondern die Spannung, die zwischen diesen beiden 
ineinander verwobenen, doch gleichzeitig einander ausschließenden Strukturprinzi­
pien besteht: Strukturprinzipien, die mehr sind als bloße ~ Weltbilder" oder Projek­
tionen, die vielmehr die Matrix der sozialen Organisation und der verschiedenen 
Denkformen bestimmen und jede auf ihre Art universelle Geltung beanspruchen? 
Ich möchte versuchen, diese Frage in drei Schrinen zu beantworten, indem ich, 
vorgreifend auf den Gang der Untersuchung, (I) dic Entwicklung skizziere, die sich 
m. E. in der Geschichte des okzidentalen Naturrechts nachweisen läßt; (ll) die Ent­
wicklung der Gesellschaft dazu in Parallelität setze und (III) das Verhältnis beider 
Entwicklungslinien betrachte. 

1. 

Das Interessante an der Geschichte des Naturrechts ist, wie oEr bemerkt wurde, die 
Spannung, die zwischen den beiden Komponenten des Begriffes liegt: Natur und 
Recht. Obwohl beide Momente eine außerordentliche Bandbreite von Imerprer.a­
tionsmöglichkeiten aufweisen, die Erik Wolf mit großem Scharfsinn herausgearbei­
tet hat, '. ist ihre Gegensät-.dichkeit doch offensichtlich. ~Natur~ bildet, als Synonym 
für Ursprünglichkeit, Einzigartigkeit, Echtheit, Beharrlichkeit etc. die Konterkate­
gorie zu ~Recht« als dem Gesetzten, Konstruierten, Gemachten schlechthin. Schon 
in der Sophistik steht der Begriff »von Narur~ (physei) für das Autarke, Gewachsene 
und Gewordene, das sich mit eigener Kraft durchsetzen und behaupten will. ~Nach 
Gesetz" (»nomo«) hingegen meim eine Ordnung, die durch Herkommen, Zwang 
oder Beschluß jemandem auferlegt ist und mehr oder weniger eine Vergewaltigung 
der Natur impliziert. Bei Platon nimmt der Naturbegriff zwar metaphysische Züge 
an, indem er zur Idee sublimiert wird, doch auch in dieser f-assung steht er für das 

wahrhaft Seiende, gegenüber welchem die Erscheinungswelt von Recht und Staat 
nur relauve Wahrheit besit'l.t. Bei Aristoteles ist die Natur identisch mit der »phy­
sis«, dem teleologisch strukturierten Streben des Stoffes (»hyle«) nach dem Ziel bild 
(»eidos.), und der Mensch selbst Teil dieser NatUr. Für die Stoa ist die Welt ein 
vernünftig geordneter Kosmos und der Naturzustand Synonym für das .. Goldene 
Zeitalter", das der Mensch durch Eigennutz und Habsucht verloren hat; und das 
Christentum schließlich verschmilzt diese Lehre mit dem biblischen Schöpfungsge­
danken und den Mythen vom Paradies und vom SündenfaU und begreife die »post­
lapsarische« Rechts- und Staatsordnung als »poena et remedium peccati«. Natur­
recht ist in allen diesen Fassungen ein in sich hierarchischer Begriff, in dem der Natur 

'4 Vgl. Wolf, ,. a. 0., S. ~7 H., "f H. 
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a.ls dem Unverfügbaren schlechthin gegenüber dem Recht die Rolle des Maßes, der 

Richtschnur, des Legitimierenden und Limitierenden zukomme. 'I 

~.von Natur .. , schr~ibt Rob~n Spaemann, "heißt darin stets, das von menschlicher Praxis 
nicht gesetzte Seiende. Dieses Seiende ist im Verhältnis zum menschlichen Lebenszus~mmen­
hang nicht einfach dlS gleichgültig andere, lediglich als Kontrast Herangezogene, sondern es ist 
die in ihm stets vorausgesel7.te Bedingung seiner Möglichkeit. Und zwar vorausgesetzt im 
mehrfachen Sinne. Erstens in dem Sinne, d:tß immer schon etwas d. iSI, ehe wir da sind und 
handeln. Und dieses, was schon da ist, hat zweitens den Charakter der .arche<, des mächtigen 
AnfasJgs, der über den möglichen Spielraum dessen, was geschehen und gemacht werden kann, 
im voraus schon entschieden hat ... Das Natürliche als solches ist das nicht vom Menschen 
Gemachte. Aber aUes Gemachte ist auf näher zu bestimmende Weise auch natürlich. Alles 
M:l.chen klnn nur ein Verändern dessen sein, WlS schon da ist. Und zwar so, daß e$ sich der 
Struktur dessen, was ist, anpassen muß, da die hervorgebrachlen Strukturen das zugrunde 
liegende und selbst schon strukturiene Substrat zur bleibenden Voraussetzung haben .• ,6 

Diese Prädominanz des Naturmoments gilt für das antike und für das christliche 

Naturrecht, sie gilt nicht für das Vernunftrecht der Aufkläruog: Mit ihm vollzieht 

sich eine Verselbständigung der Gegenkategorie, die zwar, wie Marx gegen Hegcl 
geltend macht, nicht total zu werden vennag, gleichwohl die Hierarchie unüberseh­

bar umkehrt. »Narur« wird aus einem Begrenzenden und Leitenden zum Verdräng­

ten und Unwesentlichen. uDie Vereinigung von Freiheit und Notwendigkeit«, stellt 

Hegel in seiner Vorlesung über Narur- und Staatsrecht (IB1BII9) fest, »ist nicht 

durch die Natur, sondern durcb die Fretheit hervorgebracht. Die natÜrlichen Dinge 

bleiben wie sie sind, haben sich nicht vom Gesetz losgemacht, um sich selbst Gesetze 

zu machen. Der Geist aber reißt sich von der Narur los und erzeugt sich seine Natur, 

seine Gesetze selbst. Also ist die Natur nicht das Leben des Rechrs.u '7 

Wohl nimmt noch in den Vertragslehren des '7 . und J 8. Jhs. die Idee eines »Narur­

zustandes« einen zentralen stratcgischen Rang ein, da sie für die Legitimation der 

sich befestigenden Eigentümer-Marktgesellschaft von Bedeutung ist. Allein, die Na­

tur, auf die das bürgerliche Naturrecht sich bezieht, har mit derjenigen der Antike 

oder des mittelalterlichen Chrisrentums nichrs gemein . Sie ist nicht mehr das hypo­

keimenon aller Dinge. der lebendige Zusammenhang aller Einzelsubstanzen, die in 

ihrer Bewegung ihre Form verwirklichen und dabei einer durchgängigen Zweckmä­

ßigkeit gehorchen. Sie ist bloße res extensa, an sich bestimmungsloses Substrat der 

rationalen Fonnen der res cogitans, der sieh selbst grundgebenden Rationalität der 

Neuzeit. Während der antike Burger sich als Teil einer übergreifenden Ordnung 

wußte. in der die Natur allen alles gegeben zu haben schien (narura dedit omnia 

omnibus), so daß es gleichsam nur noch der rechren Verteilung dieser Gaben be­

durfte, um den Naturzweck zu cueichcn, ist für den neuzeitlichen Bürger diese 

Ordnung zerbrochen. Angesichts des Chaos, dem cr allenthalben begegnet. kann er 

sich nicht mehr mit der Verwaltung der dem Menschen vorgegebenen oder mitge­

gebenen Güter begnügen, sondern muß die schöpferjsd~e Ursituation gegenüber 

dem ungefonnten StOff erneuem, das vorgefundene ~Minimum an ontologischer 

DispositioM durch cin .Maximum an konstruktiver POtentialität " kompensieren.'! 

Naturwissenschaftlicher und staatlicher Absolutismus übernehmen das Erbe des 

'5 Vgl. Fclix Flü~kigcr : Geschieht< des Naturrechles. Bd. J. Zo))ikoo '9!4, S. '07 Ir., 1)0 (I., '9' Ir.. l8~ fI.; 
H,ns Weh!.eI: N~lurrcchl und mAleri.le G",c~hligko;l. Gooingen ,,6<>. S. I S 11." , Ir.; Ernsr Tro.llsch : 
Aufsllze zur Geistesgeschichte und Re~g;onssoziologit, Gtsammchc Sduiftcn Bd. IV. Tübing.n '9~I, 
S. ,64 H. 

16 Robert SpAem,nn: Art. Narur, in: Handbuch philo,ophischer Grundbegrilfe, Bd. 11. hr'g. von H. 
Krings, H . M. Boumg.nncr u. eh. Wild. Mimehen '?73. S. 917 r. 

'7 G. W. F. Hege!: VorlC'$ungen ubu Rcchuphilosophie. IS,8-,8} J. Edit'on und Kommt.nt~' von 1<.. H. 
IIting. Bd. I, Stungart-B.,d Cann"att t97j. S. '39, § ). 

18 Hans Blumenberg: Die Lcgitimiul der Ncu7.eil, Frankflln 1966. S. 189 f.. '9'. 
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1)2 theologischen, mit der freilich enlscheidenden Modifikation, daß sie, wo jener eine 
vorgegebene Ordnung bloß angeschaut hat, die Herstellung von Ordnung zu ihrer 
Aufgabe machen . Geschichte wird zur Geschichte dieser Herstellung, zur Ge­
schichte einer »ungeheuren Arbeit ... (Hegel), in deren Verlauf sich der Geist aus dem 
Naturzustand befreit, um sich in Recht und Staat die ihm gemäße Wirklichkeit zu 
erzeugen. Das Recht, so wird Hegel auf dem Höhepunkt der modernen Natur­
rechtslehre verkünden, ist das »Reich der verwirklichten Freiheit, die Welt des Gei­
stes aus ihm selbst hervorgebracht, als eine zweite Natur«." 

ll. 

Gesellschaft als Objektivation des Geistes: Dieses Fazit der neuzeitlichen Narur­
rechtslehre ist besonders beim Historischen Materialismus auf scharfen Widerspruch 
gesroßen, für den »Religion, Familie, Staat, Recht, Moral, Wissenschaft, Kunst 
etc .... nur besondre Weisen der Produktion (sind)«,'o einer Produktion, die nicht 
bloß als Objektivation eines Geistig-Immateriellen gedacht wird, sondern als SlOff­
wechsel zwischen Mensch und Natur." Dieser Ansatz bei der Produktion im allge­
meinen gehört jedoch nach Marx' eigenem Verständnis zu den Abstraktionen, die 
"für sich, gerrennt von der wirklichen Geschichte, durchaus keinen Wert- haben." 
Er bedarf der historischen Konkretisierung, wobei der Gang 110m Abstrakten zum 
Konkrcten dic ursprünglichen Ausgangspunkte nicht unberührt läßt. Ausgehend 
von der aJlgemeinen Voraussetz.ung, »daß die Menschen imstande sein müssen zu 
leben, um .Geschichte machen, zu können~, mithin also produktiv tätig werden 
müssen,') unrerscheidet M;"lrK zwei Formen, in denen diese Tätigkeit stattfinden 
kann . "In allen Formen, worin das Grundeigentum herrscht, die Naturbeziehung 
noch vorherrschend. In denen, wo das Kapital herrscht, das gesellschaftlich, histo­
risch geschaffne Element.«" Diese Unterscheidung darf nicht dahingehend zuge­
spitzt werden, als handle es sich im einen Fall um Formen, die ausschließlich 1I0n der 
.. Naturbeziehung«, im andern Fall ausschließlich vom gesetlschaftlich-historischcn 
Element beherrscht würden. Marx betont, daß im erseen Fall die Dominanz der 
.. Naturbeziehung« »nur mit einem bestimmten Grad der Entwicklung der materiel­
len (und daher auch der geistigen) Produktivkräfte möglich« sei, damit aber selbst 
historischen Veränderungen unterliege;" und daß im zweiten Fall die Dominanz des 
historisch-gesellschafdichen Elements ebensowenig die Existenz einer .NalUrbezie­
hung. ausschließe, vielmehr sie geradezu voraussetze. 
Gleicl\wohl hat die Unterscheidung ihre Berechtigung, insofern sie den fundamen­
calen Bruch bezeichnet, der die vorkapitalistjschen Gesellschaften von der kapitali­
srischen trennt. Ungeachtet der vielfältigen Fonnen, in denen die ersteren auftreten -
Marx unterscheidet bekanntlich eine orientalische, antike, gennanische bzw . feudale 
fonnation - ist diesen doch eine Grundstruktur gemeinsam, die es rechtfertigt, sie 
als Varianten cin und desselben Vergesellschaftungsmodus zu begreifen, für den 

'9 G. W. F. Hcgcl : Grundlinien der Philosopnic des Rechts, Werke Bd. 7 ••. 1. 0., § 4. 
'0 Korl Man<: Ökonomisch. philosophische Manuskrip'~, M~",-Engels-Wcrkc (MEW). Erganzunssband, 

Bcrlin (DDR.) '968. $. 07· 
2' Der~., Kapi,..J I. M EW Bd. 1 J, S. '9' 11. 
U OCr!_ u. Friednch Engds: Die deutsche Ideologie, MEW Bd. j. S. >7. 
2 J Ebenda. S. 2S. 
'4 Mac.:: Grundrisse der Kr;,ik der poli,i<chcn Ökonomie, Bcrlin (DDR) '974. S. '7. 
>s Eb.nd •• S. 402 . 
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Marx leider die Bezeichnung schuldig geblieben ist - wohl nicht zuletzt aufgrund der 
Schwierigkeit. die für diesen Modus typische Verschränkung von »Naturbezichung~ 
und hisrorisch-gesellschafrlichem Wandel in einem Begriff zum Ausdruck zu brin­
gen . Wenn ich mich dennoch - 'Zum Teil gegen Marx' eigenen SprachgebrauchJ6

- für 
die Bezeichnung »narurwüchsige Vergesellschafrung« entschieden habe, so deshalb. 

weil sie. im wörtlichen Sinne genommen, genau diesen Doppelcharakter trifft, auf 
den es Marx ankam: Es handelt sich um einen Vergesellschaftungsmodus. bei dem 
die Naturbeziehung dominierend bleibt, jedoch dergestalt, daß 'Zugleich die Mög­
lichkeit eines »Herauswachsens« aus dieser Beziehung gegeben ist. 

Char:tkteristisch für d~s .vorbiirgerlicbe Verhältnis des Individuums zu den objektiven Bedin­
gungen der Arbeile, schreibt MaN, ist die .Einheh der lebendc:.n und tätigen Menschen mit den 
n2türJichen. unorganischen Bedingungen ihres Stoffwechsels mit der NaIUT. - eine Einheit, die 
durch den historischen Prozeß zwar vielfältig modifizicTI wird, jedoch erst.im Verhältnis von 
lohnarbeit und K.piuJ" durch die vollständige. Trennllng zwischen diesen unorganischen 
Bedingungen des menschlichen Daseins und diesem tätigcn Dasein« erselzl wird." Die _natür­
lichen Produktionsbedingungen •• von denen die Arbeit in den vorbpil3.lislischcn Produk­
lions{ormationcn cingeklammcrt bleibt, sind dabei doppelter An, nämlich » I) subjektiver und 
1) objektiver Natur. Er (cl. h. der Produzent, S. B.) findet sich vor als Glied einer Familie, 
Slammes, Tribus ClC •• - die dann durch Mischung und GegensalZ mit andren historisch ver­
schiedne Gestalt annehmen; und als solches Glied bezieht er sich auf eine bestimmte Narur(sag 
hier noch Erde, Grund und Boden) als unorganisches Dasein seiner selbst. als Bedingung seineT 
Produktion und Reproduktion .• " Damit iSI erslens gesagt, daß die Produktion in den natur­
wüchsigen Gemeinwesen Produktion von Individuen ist, die in einer vorgefundenen Gemein­
schafl leben und ihre Produktion auf die Reproduktion dieser vorgefundenen BezidJung aus­
richten; die Entwicklung der Produktion bleibt daher beschrankt auf die .. Rtproduktio,J vor­
tlusgeselzrer - mehr oder minder naturwüchsiger oder auch hislorisch gewordner, aber tradi­
tioneU gewordner - Verhältnisse des Einzelncn zu seiner Gemeinde, und ein bestimmtes, ihm 
vorherbestimmte" obj~kliws Dasein. sowohl im Verhalten zu den Bedingungen der Arbeit. 
wie z.u seinen Mitarbeitern, Stamme.<genossen etc .• " Zweitens, daß die Produktion gebunden 
bleibt an die Voraussetzung der objektiven Natur in Gest:a . .h der Erde als des ",ursprünglichen 
Arbcitsinstrumeßls sowohl, laboratoriums. wie Behälters der R.ohstoffe. Das Individuum ver­
häJt sich einfach zu den objektiven Bedingungen der Arbeit als den seinen; zu ihnen, als der 
unorganischen N~tur seiner Subjektivität. worin diese sich selbst realisiert; die Hauptobjektive 
Bedingung der Arbeit erscheint nicht selbsllis Produkt der Arbeit, sondern findet sich vor als 
Natur. (I, jO 

Im Anschluß an diese Bescimmungen möchte ich im folgenden mit Lukacs Unler 
»narurwüchsige Vergesellschaftung« all jene Formen subsumieren, in denen »die 

Naturbeziehungen - sowohl im >Stoffwechsclprozeß< zwischen Mensch und Narur 
wie in den gesellschaftlichen Beziehungen der Menschen zueinander - die Oberhand 
haben .«l· Dabei gilt es im Auge 'Zu behalten. daß diese Bestimmungen keineswegs. 
wie ein naheliegendes Mißverständnis lauten könnte. die »Kultur« in "Natur« auf­
lösen bzw. die »Menschengeschichte« in eine Fortsetzung der »Naturgeschichte« 
verwandeln, welche letztere sich bekanntlich nach Manc darin VOn der ersteren un­
terscheidet. daß die Menschen die eine gemacht und die andere nJcht gemachI ha-

l6 In den .Grundrissen. reserviert M~rx den Btgriff der naturwuchsigen Vergesellschaftung zumeist für di~ 
'n3turwüch,igc St:>mmgemcinscbaft .. . d. h. also im modemen Vcr.;ündnis: ,egmenu« GtseUsch>.hcn. 
Um die "orkapitilistischen Ge-sellsc.h,f,en in'gesamt 2U hnnuichncn. vcrwc/ldet M,n: die Formel : 
on3lurwüchsig od .. schon I mehr oder minder hiuorisch mtwickelt. (vgl . Gru/ldrissc. S. p6, JSj. J86, 
J96 u. o.). 

'7 Eb.nd~ ~ )SS, J89· 
,8 Ebcnd~. 
'9 Ebenda, S. J&6. 
JO Ebenda, S. J84. 
)1 Georg Lukacs: Geschichte und KIa>!lcnbewußLSein. Neuwied-ßerlin 1968, S. ~o9. Der Begriff ~natur­

wüchsigc Vage-sellschaflung. finde, sich auf S. 4'~ . 

IJJ 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1983-2-127 - Generiert durch IP 216.73.216.73, am 16.06.2026, 23:19:22. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1983-2-127


1)4 benY "Prädominanz der Nacurbeziehungen" meint keine absolute Detenninierung 
von Produktion und Gesellschaft durch Narurbedingungen physikalischer. biologi­
scher oder geologischer Art. schon deshalb nicht. weil die Gesellschaft selbst Teil der 
~natürlichen Produktionsbedingungen« ist. Was dieser Begriff anzeigen soll, ist, daß 
die gesellschaftlichen Subjekte in der Produktion nichr souverän über die objektive 
und subjektive Natur verfügen können, sondern sich den Bedingungen anmessen 
und anpassen müssen. die sie vorfinden. Der Mensch. bemerkt Marx an einer Stelle • 
• kann in seiner Produktion nur verfahren wie die Natur selbst, d. h. nur die Formen 
der Stoffe verändern. Nicht mehr. In dieser Arbeit der Formung selbst wird er 
beständig unterstützt von Naturkräften. Arbeit ist also nicht die einzige Quelle der 
von ihr produzierten Gebrauchswerte, des stofflichen Reichtums. Die Arbeit ist sein 
Vater. wie William Petry sagt. und die Erde seine Mutter.«)) 
Auf dieser Grundlage und unter diesen Bedingungen aber findet innerhalb der na­
rurwüchsigen Gesellschaften Geschichte statt, entwickelt sich eine Vielzahl von For­
men, durch die sowohl die objektiven wie die subjektiven Produktionsbedingungen 
modifiziert und variiert werden. Als Faktoren der Veränderung kommen d:lbei die 
"Produktivkräfte« in Betracht, die innerhalb der narurwüchsigen Formationen über 
eine große Bandbreite von Entwieklungsmögliehkeiten verfügen, die vom bloßen 
Jagen und Sammeln bis zu den differenziertesten Formen des Handwerks reichr. 
Daneben aber auch die natürlichen Umwelt bedingungen, die Bewußtseinsfonnen 
und Sinnsysteme, die sich keineswegs nur als »Reflexe« des unmittelbaren Arbeits­
prozesses her3usbilden. sondern jeweils durch die Gesamtheit der Lebensumslände 
bestimmt sind. Schließlich auch die historischen Wechselfälle, wie sie etwa durch 
Kriege, soz.iale Ungleichheiten, religiöse oder politische Verbandsbildungen erzeugt 
werden. Welche konkreten Formen die soziale Synthesis in einer Gesellschaft an­
nimmt. in der die Produktion von den natürlichen Produktionsbedingungen be­
stimmt wird - .diese verschieclnen Formen des Verhaltens der Gemcinde- oder 
Stammglieder zum Grund und Boden des Stammes - der Erde, worauf er sich nie­
dergelassen har, - hängen ab teils von den Naturanlagen des Stammes, teils von den 
ökonomischen Bedingungen, unter denen er nun wirklich sich als Eigentümer zum 
Grund und Boden verhält, d. h. sich seine Früchte durch Arbeit aneignet, und dies 
wird selbst abhängen von Klima. physischer Beschaffenheit des Grund und Bodens, 
der physisch bedingten Weise seiner Exploitation, dem Verhalten zu feindlichen 
Stämmen oder Nachbarstämmen. und den Veränderungen, die W:lnderungen, histo­
rische Erlebnisse ete. hineinbringen."l' 
Charakteristisch für die naturwüchsige Vergesellschaftung, das zeigen diese knappen 
Hinweise. ist also zweierlei. Zunächst eine bestimmte Weise der Produktion, die 
zwar die natürlichen Produktionsbedingungen nach und nach umgestaltet und mo­
difiziert, jedoch unabänderlich an die Mi(produktivität der objektiven Natur, das 
Erfahrungswissen und die Bedürfnisscruktur der subjektiven N3tur gebunden 
bleibt: Gebrauchswenproduktion .• Es können hier große Entwicklungen stattfin-

)l Vgl. Marx. Kapit.ll. MEW Bd. l). S. )9). Zu ~;ncr .olchen Konzepnon lendi~n jedoch Engds, d~r im 
.Ursprung d,..,. F:unilie, des Privateigrntums und des St.aatcs. die "n.turwüchsige Gruppierung" als eine 
.usschließlich auf natürlichen Grundlagen (Blut<Verwand"ch,{t) beruhende Form begrclft und Gesell· 
..,h.ft, Ge,chich,c und Zivilisation erst mit dem Suat bcginn~n I'ß,: vgl. MEW Bd, ~', S. 152 ((. Wah­
rend lür Engd, (dcr hicrin an Morgw wschließt) die nalurwuchsig~ V~rge-seUiCh.ftung Herrsch~fuver­
":ihn,s$<! aussc hließt, verwend.n wir di.,en Begriff für alle Gcsellsch.ften. die ~uf dem. Vorhalten des 
Menschen zU seine.n natürlichen Produktionsbedingungen ,Is ihm gehörigen. als den s.inen. al, mit 
seinem eignen Dasti" ViJr4J1sge'<'f7.te". beruhen; und d.zu ist nleh M"" auch cl ... Skb,·cn. und leib­
eigcnsdufr;verhöhnis'. b~w. cl .... Hw·sch.aft,- und Knechtsch.ftsvorh;:ltnis« ,u rechne" (vgJ. Grund­
risse, S. 391, )89, 400). 

)J Dm., IG.pilal I, l\>IEW Bd. ,), S. 17 f. 
J4 Man(, Grundri"e, S. )811. 
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den«, sagt Marx, doch er fügt sogleich hinzu: »innerhalb eines bestimmten Kreises. 

Die Individuen können groß erscheinen. Aber an freie und volle Entwicklung, weder 
des Individuums, noch der Gesellschaft nicht hier zu denken, da solche Entwicklung 
mit dem ursprünglichen Verhältnis im Widerspruch steht.«)! Selbstverständlich ist 

damit eine "solche Enrwicklung«, nämlich die des »allgemeinen Reichtums«, nicht 
ausgeschlossen, wie die Geschichte der antiken oder der feudalen Gesellschaft zeigt. 
Nur handelr es sich dabei um einen Vorgang, der, wie Marx unterstreicht, die na­
rurv.iichsige Vergesellschaftung zersetzt und destruiert und nur unter ganz beson­

deren Bedingungen zu jenem Vergesellschaftungsmodus überleitet, von dem gleich 
noch die Rede sein wird. Die Entwicklung des allgemeinen Reichtums, des Tausch­
werts, hat für die narurwüchsigen Gemeinwesen nicht »Fortschritt«, sondern Zerfall 
zur Folge. 

Das zweite, für die naturwüchsige Vergesellschaftung zentrale Kennzeichen besteht 
darin, daß eine unter der Dominanz der natürlichen Produklionsbedingungen erfol­
gende Produkrion, weil sie nur der Reproduktion vorausgesetzter Bedingungen 
dient, nicht als Produktion im technischen Sinn, als unmittelbarer Arbeirsprozeß, die 
Fonn der gesellschaftlichen Synthesis bestimmt, wie dies etwa Engels mit der Fonnel 
suggeriert, daß »das in lerzeer Instanz bestimmende Moment in der Geschichte: die 
Produktion und Reproduktion des unmittelbaren Lebens« seiY Natürlich haben 
aueh die vorkapiralistischen Gesellschaften ihre Ökonomie, natürlich lassen sich, 
wie schon ein oberflächlicher Blick etwa auf die Religionsgeschichte lehrt, zahlreiche 
Auswirkungen des jeweiligen Standes der Narurbeherrschung auf d~s Bewußtsein 

und die Beziehungen der Gesellschahsglieder feststellen. Gleichwohl existiert die 
Produktion nicht als isolierter, eigenständiger, bestimmte kausale Effekte auf andere 
separate Institutionen ausübender Bereich, sondern als Realisierung von Eigentums­
verhälmissen, die vor allem durch außerökonomische Faktoren bestimmt sind. Der 

französische Anthropologe Emmanuel Terray har diese Eigentümlichkeit der vorka­
piralistischen Gesellschaften sehr pragnant herausgearbeitet: "Die Herausbildung 
der kapitalistischen Produktion setzt einerseits die Trennung von Arbeiter und Pro­
duktionsmilteln und andererseits die Existenz des freien Arbeiters voraus. Die vor­
kapitalistischen Produktionsweisen werden dagegen durch das Vorhandensein von 
außer-ökDIIDm~chen Beziehungen zwischen Produzenten, Produktionsmindn und 
gegebenenfalls den Nicht-Produzenten charakterisiert. Diese Beziehungen sind 
nicht nur die politische oder ideologische Repräsentanz der Produktionsverhiih­
nisse, sondern sie sind selbst konstitutive Momente dieser Verhältnisse. Diese T~t­
sache m~cht es uns möglich, in diesen Produktionsweisen die Dominanz des politi­
schen und ideologischen Überbaus zu behaupten ... In allen diesen Fällen (gemeint 
sind die vorkapitalistischen Produktionsweisen, S. B.) sind es außer ökonomische 
Bindungen - was immer ihr Wesen sein mag und wie heftig auch die antagonistischen 
Widersprüche in ihnen sein mögen -, die die Mitglicder der Produktionseinheit 
vereinigen und sie mit den Produktionsmittel zusammenbringen. So übernehmen 
diese Bindungen in den vorkapitalistischen Produktionsweisen Funktionen, die in 
der kapitalistischen Produktionsweise dem Warenverhälmis zukommen.<,») 

Ganz anders verhält es sich beim l.weiten Vergesellschafmngsmodus, den ich - eben­
falls mit Lukacs - als .. reine Vergesellschaftung« bez.eichnen möchte .)iObwohl auch 

) 5 Ebond., S. J 86 I. 
)6 Friedrich Engel" Ocr Ursprung der F.milie. des Privalcigen,um. und de. Staate •• MEW Bd. 21. 

S.27· 
37 Emm.nud Terny: Zur po(j,ischm Ökonomie der .primujven< Gc«lIschalten, Frtmkfurt '974, 

S.I5' f. 
}8 Zu die.em ßeg'l'iff vgl. Lukac.s, >. 3. 0 .• S. i'4 . 

'J5 
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dieser Modus eine produktive Synthesis »von zwei Elementen, Naturstof/ und Ar­
beit~ voraussetztl?, zeigt noch die nähere Betrachtung, daß diese produktive Synthe­
sis von einer anderen Struktur überlagen wird, die Marx als» Wercverhälcnis« be­
zeichnet. Es ist nicht die Produkrion von Gebrauchswerten, die in der kapitalisti­
schen Gesellschaft den sozialen Nexus stiftet, vie/melu- wird dieser -erst durch die 
Erhebung der Produkte zu Tauschwerten und den Tausch dieser Tauschweneopost 
festum gesetzt.«'o Der Wen, der diese Synthesis ermöglicht, ist nach Marx etwas 
.. Übernatürliches«." Die in ihm gesetzte Gesellschafrlichkeit ist nicht, wie in der 
naturwüchsigen Vergesellschaftung, Funktion der Zugehörigkeit der Produzenten 
zu einem der Produktion vorgängigen Gemeinwesen. Sie ist das Ergebnis eines Zu­
sammenh:lOgs, der sich aufgrund der Loslösung der Individuen von diesem Gemein­
wesen herausbildet, sich hinter ihrem Rücken, aber durch ihre Aktionen hindurch 
herstelIr: als abstraktes gesellschaftliches Verhältnis der Einzelarbeiten, als aHge­
melne gesellschaftliche Arbeitszeit, die nur quantitativer Bestimmung fähig ist und 
deshalb in direktem Kontrast zur besonderen Naruralform der Arbeit steht. Der 
Wen ist Ausdruck einer indirekten Vergesellschafrung, deren wichtigstes Merkmal 
die Abstraktion vom Gebrauchswert, von jeder natürlichen und besonderen Be­
stimmtheit der Produkte ist. »Als Gebrauchsgegenstände oder Güter sind die Waren 
körperlich verschiedne Dinge. Ihr Wertsein bildet dagegen ihre Einheit. Diese Ein­
heit entspringt nicht aus der Natur, sondern aus der GeseJlschaft.«" 
Der Unterschied zur naturwüchsigen Vergesellschaftung liegt auf der Hand. Wäh­
rend in den naturwüchsigen Gemeinwesen »bestimmte Produktiombedingungel1 als 
Grenze für die Entwicklung der Produktivkräfte gesetzt sind«, und zwar als ~heiJige 
Grenze", die bestimmte Arten der Konsumtion. Distribution und Zirkulation der 
Produkte als »absolute Bedingung« einschließt, ist im System der reinen Vergesell­
schaftung »die volle Entwicklung der Produkrivkrä/re Produktiombedingung« ge­
wordenY Der Zweck der Produktion ist nicht mehr die Reproduktion der natürli­
chen Produktionsbedingungen, sondern die Produktion des abstraklen Reichrums, 
»ohne andere Voraussetzu ng als die vorhergegangne h isrorische Entwickl ung«." Die 
Entwicklung der reinen VergesellschaftUng sprengt die traditionelle Dominanz der 
Narurbedingungen, indem sie die Bedingungen ihres Werdens in Resultate ihres 
Daseins verwandelt und die Voraussetzungen ihres Wachstums und ihrer Erhaltung 
selber produziert. Sie schafft und reproduziert nicht nur die (zunächst vorgefun­
dene) Trennung zwischen Produzenten und Produktionsmitteln, ~zwischen diesen 
unorganischen Bedingungen des menschlichen Daseins und diesem tätigen Da­
sein«H, sie bringt vielmehr ihr angemessene Produzenten und Produktionsmittel 
selbst hervor, indem sie alle vorgefundenen Bedürfnisse, Fähigkeiten, Produktiv­
kräfte und stOfflichen Eigenschaften, die ihrer prozessierenden Natur entgegenste­

hen, an der Wurzel ergreift und umgestaltet. Indem sie mit dem Kapitalverhältnis cin 
System erzeugt, in welchem »nichts als An-~ich-Höhe.,.es, Für-sich-selbst-Berechtig­
tes, außer diesem Zirkel der gesellschaftlichen Produktion und Austauschs er­
scheint." schafft die reine VergesellschaftUng erst "die bürgerliche Gesellschaft und 
die universelle Aneignung der Natur wie des gesellschaftlichen Zusammenhangs 
selbst durch die G lieder der Gesellschaft ... Das Kapital treibt dieser seiner T endeoz 

J9 M~r~; DlS K,p;uJ, MEW Bd. 2), S_ 57-
40 Ders.: Grundr;,«, S. 89-
4' Vgl. ders.: K"pil~II, MfW Bd. 'J, S. 71. 
4' Der •. : Kapital t, !. Aufl., Hamburg ,S67, S_ 4. 
H Dus.: Grundri«e. S. 440. 

44 Eb,nd" S. 387. 
4 S Ebend~, S. 389. 
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nach ebensosehr hinaus über nationale Schranken und Vorurteile wie über Natur­
vergötterung, und überlieferte, in bestimmten Grenzen selbstgenügsam eingepfählte 
Befriedigung vorhandner Bedürfnisse und Reproduktion alter Lebensweise. Es ist 
destruktiv gegen alles dies und beständig revolutionierend, alle Schranken niederrei­
ßend, die die Enrwicklung der Produkcivkräfte, die Erweiterung der Bedürfnisse, die 
Mannigfaltigkeit der Produktion und die Exploitation und den Austausch der Na­
tur- und Geisteskräfte hemmen.«,6 

Ill. 

Zwei Typen des Naturrechts, zwei Typen der Vergesellschaftung: Welche Bezie­
hungen bestehen zwischen diesen Konfigurationen - Beziehungen der Determinie­
rung oder der Dominanz, der Wechselwirkung oder der Widerspiegelung, der Ana­
logie oder der Wahlverwandtschaft? Folgt man dem orthodoxen historischen Mate­
rialismus mit seiner U nterseheidung zwischen Basis und Überbau, so kann es über 
die Rang- und Abhängigkeitsverhälmisse keinen Zweifel geben. Das Naturrecht ist 
eine bloße Superstruktur. eine Gestalt der Ideologie, deren Entwicklung durch die 
Ökonomie detenniniert wird. Das Recht, so lautet eine der markantesten Fonnulie­
rungen in der "Deutschen Ideologie«, hat ebensowenig eine eigene Geschichte wie 
die ReügionY Folgt mau einer anderen Theorie, etwa dem lerntheoretisch korrigier­
ten Funktionalismus von Habermas, so stellt sich die Beziehung eher umgekehrt dar: 
Nach ihr sind die normativen Strukturen, unter denen das Naturrecht einen promi­
nenten Rang einnimmt, die bSchrimnaeher der sozialen Evolution«, die sich vor 
allem über eine »Moralisierung des Rechts« vollzieht. Gesellschaften, sagt Haber­
mas, " lernen«, indem sie Rationalitätsstrukruren, die in überschießenden Weltbil­
dern ausgeprägt sind, institutionell verkörpern.'! Einen dritten Weg schließlich geht 
Max Weber, der auf vorgängige Entscheidungen über den kausalen Primat verzichtet 
und sich Statt dessen darauf beschränkt, Wahlverwandtschaften und Affinitäten z.u 
beschreiben . Die Unterscheidung zwischen naruTWüchsiger und reiner Vergesell­
schaftung erlaube es jedoch, über solche unbefriedigenden. weil entweder unhisto­
risch oder bloß deskriptiv bleibenden Generalaussagen hinwegzugehen und die Be­
ziehungen zwischen Naturrecht und Gesellschaft in ihrem historischen Wandel zu 
untersuchen. Zwar beruhen beide Begriffe auf der für den historischen Materialis­
mus grundlegenden Rolle der gesellschaftlichen Arbeit und scheinen daher eher eine 
ökonomistische (nterprelation nahezulegen. wie sie in der Tat :luch bei den Kirchen­
vätern des hisCOrlschen Materialismus nicht selten anzutreffen ist. Allein. ihre grund­
legende Rolle eines objektiven ökonomischen Fundaments spielt die gesellschaftli­
che Arbeit auf sehr unterschiedliche Weise, je nachdem ob in der Produktion. nach 
dem Wort von Lukacs. noch die Naturbeziehungen die Oberhand haben oder ob die 
»Unterwerfung der Natur unter die Kategorien der Vergesellschaftungu vollzogen 
isc. Nur im letzteren Fall nämlich erzeugt die gesellschaftliche Arbeit eine Totalität, 
in der die ökonomische Struktur - die reine Vergesellschaf!ung - konstitutiv für die 
Formen der Interaktion. der Politik, des Rechts etc. ist; wohingegen im ersten Fall, 
in den Gesellschaften, in denen die Ökonomie weder subjektiv noch objektiv die 
S~ufe des "Für-sich-Seins« erreicht hat, die polirischen, religiösen, juristischen For-

46 Ebend., S. ) I J. 
47 Man<lEngeh: Die deulsche ld.",logic. MEW Bd . J. S. 6). 
4& Vgl . JUrgrn Habcrmas : Zur Rckonmuklion d •• hUtori.chrn M.lcn:l.li.mus, Frankfun '976, S. JS. 
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men e[c. ihrerseits ~konstitutiv in die ökonomischen Zusammenhänge eingreifen",,: 
Die gesellschaftliche Produktion erzeugt hier, wenn man so will, ihre Heteronomie 
und Nicht-Dominanz, ihre Unterordnung unter Formen der Synthesis, die durch 
symbolische und rituelle Interaktionen, durch Mechanismen der Verwandtschaft, 
des Glaubens und/oder der Herrschaft bestimme sind. Weiche dieser Formen dabei 
jeweils dominierend sind, läßt sich nicht absrrakt entscheiden, sondern nur aus einer 
historisch-materialistischen Analyse der jeweiligen Gesellschaft ermitteln. Für das 
Naturrecht aber läßt sich zumindest soviel sagen, daß es, solange die Produktion 
Reprodukeion der »natürlichen Produktionsbedingungen« ist, d. h. Reproduktion 
eines durch verwandtschaftliche, politische oder religiöse Strukturen ineegrienen 
»reaien Gemeinwesens« und einer durch die Produktion zwar modifizienen, nicht 
aber wissenschafclich und technisch beherrschten ersten Natur ist, alles andere als 
»Ideologie« ist, vielmenr einer jener .ideellen Realitäten« im Sinne Godeliers, die als 
konstitutive Elemente der Produktionsverhältnisse fungieren .!O 

Im Rahmen der naturwüchsigen Vergeseilschaftung verkörpert das Naturrecht dabei 
keineswegs von Anfang an, wie Luhmann meint, ... eine durchaus fonsehrinliche, 
gegenüber dem überlieferten Recht kritische Einstellung«." Sondern zunächst genau 
umgekehrt: eine Reaktion auf eine als zu weitgehend empfundene Mobilisierung des 
Rechts, ein der Intention nach tr:lditionalistiseh-konservaeives Bestreben, den Ten­
denzen zunehmender .Positivierung. eine Grenze zu setzen. Das gilt schon für die 
griechische Antike. in der Autoren wie Hippias oder Antiphon gegenüber dem 
Legalismus der klassischen Polis an die »gewachsenen«, nicht nur ;!uf Konvention 
beruhenden Gesetle der Natur appeliierten. Es gilt in gleicher Weise für die bedeu­
tendsee Naturrechlslehre des Mirtelalrers, diejenige Thomas' von Aquin, die auf die 
zunehmende Verselbständigung der .societas humana~ gegenüber der "societas chri­
stiana« reagierte und das Auseinanderfallen der Welt in einen *duple.x ordo rerum« 

durch ein gradualistisches, die natürlichen Konstellationen aufnehmendes und teleo­
logisch einbindendes Konzept zu verhindern versuchte. Es gilt weiterhin für die 
verschiedenen christlichen Sekten des Hoch- und Spätmittelalters, von den Katha­
rern und Waldensern bis zu den Hussiten und Wiedertäufern. die dem von der 
Kirche vertretenen »relativen« Naturrecht, das die rechdichen und staatlichen Insti­
tutionen als "poefla ct remedium peccati". als Momente des göniichen HeiJsplanes 
rechtfertigte. das "absolute« Naturrecht des praelapsarischen Urstandes entgegen­
setzten, in welchem es nur Heiligkeit, unbedingte Liebe und Brüderlichkeit gab. Es 
gilt für die Formen des bäuerlichen Naturrechts, das auf den frühneuzciclichen Aus­
bau herrschafclicher Eigenwircschaft und die Expansion des modernen Steuerstaates 
mit einer Beschwörung von "Herkommen«, von »altem" und »göttlichem« Recht 
antwortete und hartnäckig den sozialen Mikrokosmos des Dorfes gegen alle Ein­
griffe von außen verteidigte. Es gilt für das Naturrecht der Stände, das gegenüber 
dem mit der Konzentration der frühneuzeiclichen Staatsgewalt einhergehenden Ter­
ritorialisierungs-, Monopolisierungs- und Nivellierungsprozeß auf den auf Partizi­
pation und Konsens der -maiores et meliores terrae" gegründeten Strukturen der 
alteuropäischen ~ Welc der Herrschaft« insistiene. Und es gilt selbst noch für An­
hänger des Absolutismus wie Bodin. der zwar mit seiner Souveränitätslehre dem 
alteuropaischen Condominat von Landesherm, mediatorisehen Räten und Landtag 
bzw. Parlament die Grundlage entzog, die volle Entfaltung der Implikationen dieser 

019 LuklCS. a. a. 0., S. 2)1, 408 Ir. 
\0 Vgl. M.uricc Godeli." (nlr:l5truc,ur ... Soci<ry lnd HiSlOry, in, Cur"n, An,hropology. Val. '9. 1978. 

$. 76 )-768, S. 764 r. 
S' Luhmlnn 1981 .•.•. 0., S. 1'9· 
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Lehre aber dadurch blockierte, daß er den Derogationskompetenzen des Herrschers 
in der durch das Naturgesetz festgeschriebenen spätfeudalen Herrschaftsstruktur 
eine kJare Grenze setzte. Welche Form des Naturrechts man auch nimmt: Alle 
stehen für Schranken, die der soziale, rechtliche oder politische Wandel zu respek­
tieren hatte, für Voraus~etzungen, die keineswegs als von der .Gesellschaft« (oder, 
wie Hegel sagen würde: vom .. Geist«) gesetzt und dementsprechend aufhebbar ge­
dacht wurden, sondern einen Block bildeten. dessen Auflösung in ein System reiner 
Vergesellschaftung alles andere als teleologisch vorgegeben war. Gewiß unterliegen 
diese Voraussetzungen mannigfachen historischen Veränderungen: Das "göttliche 
Recht" der Bauern steht für eine völlig andere Welt als das Naturrecht der Sophisten, 
die .Iex evangelica« der mittelalterlichen Häresien ist mit der »moral economy~ des 
18. Jhs. nicht zu vergleichen. Die Frontstellung aber ist identisch. Die Heiligung der 
apostOlischen Gemeinde wie diejenige des Dorfes wendet sich gegen eine normativ 
unkontrollierte Mobilisierung und Dynamisierung der natürlichen Produkrionsbe­
dingungen, gegen die .. Steigerung des Aullösevermögens in bezug auf alle Gegeben­
heiten«. die nach Luhmann der Gesellschaft im Fortgang der sozialen Evolution 
zuwächst." Das Naturrecht schließt Wandel nicht aus. aber es bindet ihn an be­
stimmte Prämissen. die selbst dem Wandel enthoben sein sollen. Das Naturrecht, so 
könnte m~n in Anlehnung an eine Unterscheidung von Levi-Strauss sagen, optiert 
gegen eine »kumulative Geschichte--<, in der eine Neuerung an die andere ;mschließt 
und einen Progreß ins Unendliche eröffnet, und für eine limitierte, repetitive Ge­
schichte. der es nie gelingt. -sich auf längere Dauer von der ursprünglichen Richtung 
z.u entfernen". j) 

Der Versuch, durch naturrechtliche Konterstrategien der Auflösung der naturwüch­
sigen VergeselJschafrung zu steuern, ist indessen gescheitert. und dies nicht nur 
deshalb, weil die verschiedenen Naturrechtsbewegungen zu schwach waren und 
nicht über die erforderlichen Mittel verfügten, um ihre Ziele durchzusetzen. Er ist 
vor allem deswegen gescheitert, weil die Naturrechtslehren selbst viel zu wider­
sprüchlich waren, aJs daß sie der Aufgabe einer rechtlichen oder religiösen Codie­
rung der Synthesis hätten gerecht werden können. Überall war ihre Halrung gegen­
über dem Wandel, den sie zu steuern beabsichtigten, zweideutig. Die Kirche erklärte 
wohl den Primat der .. lex divina", gewähne aber dem Bereich der »lex naturalis" und 
der .lex positivau einen so breiten Änderungsspielraum, daß eine umfassende Mo­
bilisierung des Rechts möglich Wl.Irde; die » Umstellung auf in der Gesellschaft selbst 
entscheidbares, strukrurell variables Recht«l. wurde dabei im kanonischen Recht 
selbst vorexerziert, das im Unterschied zum kodifizierten und damit festgelegten 
römischen Rechr beständig umgestaltet. modifiziert und wenn nötig rücksichtslos 
geändert wurde. 1I Die Sekten setzten sich demgegenüber zwar für eine Erneuerung 
der »vita apostelica« ein, erwarteten diese aber gerade von individuellen Glaubens­
anstrengungen, so daß die Fragmentierung uod Zersplitterung der naturwüchsigen 
Synthesis eine weitere Verstärkung erfuhr. Das ständische Narurrechr. wie es bei­
spielsweise von den calvinistischen Monarchomachen vertreten wurde, vollzog un­
geachtet seiner Orientierung an der spärminclalterlich-feudalen ,.Welt der Herr­
schaft« (Ono Brunner) den epochemachenden Schriee von einer rein religiösen Wi­
derstandslehre z.u einer genuin politischen Theorie der Revolution. »based on the 
(dca of a contrace whieh gives rise tO a moral right (and not merely a reügious dury) 

p Ders.: G .... ell,ch.fwIl'1Jklur und Semanlik. Bd. t, Frankfun 1980, S.)J. 
53 CI.ud. LCvi-S".ws: Rass. und Geschichte, F,ankfun 1972, S. 30. 
54 luhmann ,,8!. 1. a. 0., S. tH. 

II Walte, Ullm:lJ\l1: Die M.chrstdlung des Papsnurm im MitleJ.he,) Wien-Köln 1960, S. I]S. 
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to resist any ruler who fails in his corresponding obligation to pursue the welfare of 
the people in all his public acts."f6 Der patrimonal-absolutlstiscbe Staat versuchte, 
die gesellschaftliche Dynamik einzufrieren. um auf diese Weise seine Macht zu ver­
ewigen. schuf aber durch seine Monopolisierung der Geselzgebungskompctenz und 
Sanktionsgewalt den institutionellen Rahmen, innerhalb dessen sich die "Markrver­
gesellschaftung .. (MaJ< Weber) ausdehnen und zum Frühkapit:llismus entwickeln 
konnte. Die Bauern schließlich kämpften in dell großen Revolten vom 14. bis zum 

J 8. Jh. für eine Zurückdrängung des aristokratischen bzw . absolutistischen Zugriffs 
auf das agrarische Mehrprodukc, mit dem Ergebnis. daß trotz ihrer politischen Nie­
derlagen ein zunehmend größerer Teil des verfügbaren Surplus innerhalb der bäu­
erlichen Win:schaft verblieb und - am deutlichsten in England - allmählich jene 
fortschreitende Polarisierung der Dorfgemeioschaft in Arme und Reiche eaeugte. 
aus der dann der kapitalistische Pächter einerseits, der expropriierre, im doppelren 

Sinne "freie" Arbeiter andererseils hervorgingen. 
Durch diese Zweideutigkeit aber negierte sich das Naturrecht selbst. Anstatt die 
soziale Evolution so zu steuern, daß das »reale Gemeinwesen« erhalten blieb, öffnere 
es den Raum für selbstselektive Struklurveränderungen, die sich einer nonnativen 
Kontrolle zusehends entzogen; an Start die "Grenzen des Wachstums" zu sichern. 
trug es selbst dazu bei. daß diese unterlaufen und mehr und mehr zersetZ( werden 
konmen: Olm frühesten in England. wo sich bereits im 16. und 17. Jh. eine .Eigen­
tümer-Marktgesellschaft« (MacPherson) zu enrfalten begann. danach sehr rasch. 
vermittelt durch den Handelsweltmarkt und die Mechanismen des europäischen 
Slaatensystems, auch auf dem übrigen Kominent. Am Ende st:lnd folgerichtig und 
irreversibel die vollsrändige Auflösung der narurwüchsigen Synthesis in den »bellum 

omnium contra omnes", aus dem das bürgerliche Narurrecht eines Hobbes und 
Locke nur noch einen einzigen Ausweg wußte: die Konvention. Zwar bleibt der 

teleologisch-cbristliche Horizont des Naturrechts auch bei diesen Denkern noch 
präsent. insofern die Konvention - die Errichrung eines ~Leviathan« oder eines 
lObody politick«-gleichsam auf indirektem Wege die Realisierung des NatUrgesetzes 
ermöglichen soll. Faktisch aber handelt es sich dabei nur noch um eine Verbeugung 
vor der Tradition, der in Wirklichkeit keinerlei Verbindlichkeit mehr zukomrTu. Für 
Hobbes und Locke ist die Gesellschaft keine ~organische«) durch eine finale 
Realisierung ihres Wesens gekennzeichnete Ordnung mehr. sondern durch und 
durch ein Konstrukt, ein künstlicher Körper. der durch einen rein innerweltlichen 
Vertrag hergestellt wird. Das Grundprinzip dieses neuen bürgerlichen Naturrechts 
hat B. Willms deshalb mit Recht im "poietischen Subjektivismus«, d. h. in der Über­
zeugung gesehen. daß Geschichte und Gesellschaft vom Subjekt her plan- und mach­
bar seienY 

Doch auch diese bügerliche Form des Naturrechts, die in den großen Verfassungs­

werken des 18. Jhs. in Nordamerika und Frankreich ihre Realisierung erfähn:, er­
weist sich im historischen Rückblick als eine Gesta!t, die die Keime ihrer eigenen 

Aufhebung in sich trägt. Die Sozialvertragstheorien von Hobbes bis Rousseau sind 

insofern typische Produkte einer Übergangsgesellschaft. als sie zwar einerseits be­
reits wesentliche Elemente der auf Abstraktion beruhenden reinen Vergesellschaf­
tung unterstellen, andererse.iTs aber auf Voraussetzungen beruhen. die ihrerseits 
noch auf die naturwiichsige Vergesellschafruog verweisen, wenn auch nur auf deren 

$6 Quentirl Skinncr: Thc foundauons 01 Modem Police'" Thougllt, Vol. 11: Th. Agc of Rdorm.tion, 
Cambridge '.978, S. H5. 

$7 Bcrn:u-d Willm" RevolUl;on und Pro ..... oder Glanz und Elend dC> bürgerlichen Subicku. StulIgan-Bcr­
Jin-Koln-Mainz '96,9, 5. '7. 
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Verfallsfonn: die "punktuelle Verulbständigung des vereinzelten Einzelnen«'!, die 
in den verschiedenen Versionen des "'Naturzustands« festgchalten wird. Daß das 
bürgerliche Naturrecht diesen vereinzelten Einzelnen zum Ausgangspunke seiner 
Theorie einer indirekten Vergesellschaftung durch Vertrag, Staat eec. erhebt, ist zwar 
zunächSl durchaus berechtigt, da die Eigenrumer-Markegesellschaft des '7. und 
J&.Jhs. prima facie in der Tat nichts anderes ist als eine »ungeheure Warensamm­
lung., die das Ergebnis der Produktionsakte zahlloser isoliener Privatproduzenten 
isr. Zugleich ist diese Fragmencierung des sozialen Zusammenhang jedoch immer 
schon nur ein Schein, ist das Privatinteresse stets auch ein gesellschaftlich bestimmtes 
Interesse, das ein geseUschafdiches System der Arbeit und der Arbeitsteilung vor­
aussetzt - wenn auch ein solches, in dem sich die Gesellschafclichkeit aufgrund der 
privateigentümlichen Organisation nur in abstrakter, Heiner« Form darz.ustellen 
vennag : als Geld bzw. Kapital. 
Nach Marx ist die Geschichte der bürgerlichen Gesel!schaft dadurch bestimmt, daß 
sich diese abstrakte Symhesis mit zunehmender Verfesrigung des Kapitalverhä!mis­
ses verselbständigt und auf den Grund, aus dem sie entstanden ist, zurückwirkt: Die 
durch die Konkurrenz erzwungene progredierende Vergesellschaftung der Produk­
tion führt, wie Marx in seiner Analyse des Aktien- und Kreditwesens zeigt, zu einer 
Selbscaufhebung der bürgerlichen Gesellschaft, die sich im "Aufheben der scheinba­
ren Unabhängigkeit und selbständigen Bestehens der Einzelnen~19 manifestiert. Als 
erste mußten diese Aufhebung die eigentlichen Produzenten erfahren. die im kapi­
talistischen Produktionsprozeß die Negation ihrer Individualität erlitten und am 
eigenen Leibe spünen, daß die bürgerliche Freiheit für sie nur die Freiheit der Ar­
beitskraft bedeutete, sich in variables Kapital zu verwandeln - mit der stets gegen­
wärtigen Möglichkeit, schließlich nur mehr als reine Variabilität zu existieren, der 
auch noch die Verwerrung versagt isr. Aber auch die glücklicheren Eigentümer, die 
über mehr verfügtcn als ihre bloße Arbeitskraft, blieben vom Malstrom der Kon­
kurrenz niCht verschont. Durch die Entwick!ung der kreditiven und aktiengesell­
schafrlichen Formen des Kapitals werden auch sie in den Wirbel eines allgemeinen 
Zentralisierungs- und Expropriationsprozesses hineingezogen, der durch »neue For­
men der Verfügung über die technologische Entwicklung, der Akkumulation und 
Verflechtung von Reichtum und der Reorganisierung des marktfönnigen Inreresscn­
ausgleichs« der Republik des Marktes sukzessive die Grundlage entzieht und den 
fungierenden Kapitalisten in einen »bloßen Dirigenten, Verwalter fremden Kapitals « 
verwandelt, der schließlich sogar als . überflüssige Person" vollends aus dem Pro­
duktionsprozeß verschwindec.&6Das Ergebnis dieser Selbstnegation der bürgerlichen 
Gesellschaft wäre rebus sic stantibus in der Tat eine Form des "Soziaüsmus« - aber 
ein Sozialismus der reinen Vergesellschaftung, eine kapitalistische Produktion ohne 
Kapitalisten und, am Ende, womöglich auch ohne Produzenten, die neben den Pro­
dukcionsprozeß treten. »statt sein Hauptagent zu sein <<. Eben: »die Aufhebung der 
kapitalistischen Produktionsweise innerhalb der kapiulistischen Produktionsweise 
selbst.,,6, 

Aus dieser Perspektive wird deutlich, daß das bürgerliche Naturrecht mit seiner 
Hypostasierung des Individuums nur eine vergängliche, auf dem Übergang von der 
naturwüchsigen zur reinen Vergesellschaftung beruhende Konstellation festschreibt, 
von der es obendrein nur die eine Seite - die Produktion isolierter Privatproduzenten 

5 S Marx. Grundrisse, S. 906-

59 Ebc.nd., S. 550. 
tSo Klaul Lich.bl.u, ThNrie der biJrgerlichen Gesellschaft, L>hn·Gitßtn '978, S. JtS7 : Mlnt: D ... K0l'i.:t.I 

111 , MEW Bd. '5, S. 45', 401 . 

6, Ebond •• S, 414. 
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- aufnimmt und dabei übersieht, daß die Etablierung des gesellschaftlicnen Allge­
meininteresses in den Venrags- und Willensverhälmissen nur deshalb möglich ist, 
weil die privaten Interessen schon vor dem Austauschakt gesellschaftlich bestimmt 
sind. Weil es dies aber übersieht, sind seine Versuche, in den Grund- und Menschen­
rechten die außergesellschafdiche Dimension des »natürlichen" Individuums zu be­
wahren, von vorneherein zum Scheitern verurteilt, sind die Verfassungen, die es rein 
aus der Vemunfr deduzien, wenig mehr als Loseblamammlungen, die von der ge­
sellschaftlichen Dynamik beständig überrollt werden. Gerade dadurch. daß es die 
unveräußerlichen. jeder gesellschaftlichen Forrnbestimmtheir übergeordneten 
Rechte des Individuums verankert hat, hat das bürgerliche Naturrecht seiner Nega­
tion den Boden bereitet, gerade dadurch, daß es die Gesellschaft zu einem Derivat 
der vereinzelten Einzelnen erklän hat, hat es jene Dynamik eröffnet, die am Ende 
den Einzelnen rückhaltlos der abstrakten Vergesellschaftung opfert. Die Wahrheit 
des bürgerlichen Naturrechts ist nicht der Mensch mit seinen Rechten, der der ab­
strakten Vergesellschaftung bestimmte unübersteigbare Schranken setzte. Es ist um­
gekehrt die Gesellschaft, die den Menschen als ihre Schranke setzt. Etwas als 
Schranke zu bestimmen aber heißt, wie schon Hege! wußte, darüber bereits hinaus­
gegangen zu sein."' 

IV. 

Mit der Selbsraufhebung der bürgerlichen Gesellschaft verschwindet die Konstella­
tion, die das Naturrecht getragen hatte. In allen seinen Gestalten bis hin zur Sozial­
vcnr3gslehre, in der sich bereits die Dominanz der reinen Vergesellschaftung ankün­
digt, hatte das Naturrecht, wie wir gesehen haben, bestimmte Naturbeziehungen zur 
Voraussetzungen, die eine begrenzte Autonomie der Gesellschaft und eine ebenso 
begrenzte Herrschaft über die Natur nicht ausschlossen, wohl aber eine vollständige 
Verfügung der Gesellschaft über die materiellen Grundlagen ihrer Reproduktion. 
Noch die bürgerliche Theorie mußte in der Lehre vom Naturzustand einbekennen, 
daß die Gesellschaft keiner creatio ex nihilo entSprang und keineswegs jene reine 
Kommunikationsgemeinschaft war, als die sie sich selbst pr:isentierte. So sehr die 
Natur unter bürgerlichen Produktionsbedingungen bereits zum Objekt einer rück­
sichtslosen Ausbeutung geworden war, so sehr blieben doch im Arbeitsprozeß und 
in der familialen Organisation nocn Reste jener symbiotisch-sympathetischen Na­
turbezichung vorherrschend, die nach Spaemann für alle vorneuzeidichen Zivilisa­
tiotlen grundlegend i5[.6) 

Die Selbstaufhebung der bürgerlichen Gesellschaft setzt dem ein Ende. Nicht daß 
mit dem Übergang zur reellen Subsumtion der Arbeit unter das Kapital Stofflichkeit 
überhaupt oder Gebrauchswertproduktion hinfällig würde, wie eine vorschnelle 
Folgerung lautet; Das Kapital bleibt verwiesen auf Dinge, in denen es sich fixieren 
kann. Was aber verschwindet bzw. durch die aggressive Expansion des Kapitals und 
seiner ideellen ßewegungsforrn, der Wissenschaft, zerstört wird, ist die Eigenstän­
digkeit und Eigenlogik der subjektiven und objektiven Natur: der Familien- und 
VcrwandtschaItsbeziehungen, die als Residuen des realen Gemeinwesens in wie im­
mer auch depravierter Form übrig geblieben sind; des menschlichen Leibes und der 

6. G. W. F. Hege!: Wi.,enschah der Logik r, Werke Bd. f, a. a. 0., S. '4f. 
63 Roben Spacm.nn: Die Aklualiüt de< N,turrcchts, in: d""., Zur Kritik der politischen Utopie, S,ullgart 

1977. S. 189. 
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menschlichen Triebnatur; der selbstregulativen Ökosysteme; der materiellen und 

energetischen Ressourcen. Selbst Resultat einer tiefgreifenden Acomisierung und 

Zersetzung. überträgt der Kapitalismus dieses sein Prinzip auf die natürlichen Pro­
duktionsbedingungen, die er vorfindet. Ökologische Gleichgewichtssysteme, die 

sich in Jahrmillionen herausgebildet haben, werden durch den industriell betriebe­
nen Biozid destabilisiert, Energie- und Scoffkreisläufe unterbrochen und genetische 
Ressourcen vernichtet, mit der unvermeidlichen Folge, daß der mir sich nicht iden­
tischen Gesellschaft immer gigantischere Vermittlungs- und Rekombinierungsauf­
gaben zuwachsen, mit denen sie heillos überfordert ist. Am Ende sreht nicht nur eine 

ihrer Regeneracionsfähigkeit beraubte, erschöpfte und verwüstete erste Natur: son­
dern eine durch Kernspaltung, Genmanipulation und andere Techniken erzeugte 
zweite Natur, die den Krisenzyklus des Kapirals um eine neue Dimension berei­

chert, den Katastrophenzyklus. Manin Heidegger. dessen Seinsmetaphysik die ge­

sellschafcliche Vennittcltheit der Technik gänzlich außer acht läßt. hat dennoch das 
Wesen dieses Vorgangs intuitiverfaßt, wenn e.r schreibt: "Die technische Produktion 
ist die Organisation des Abschieds«.6. 

Damit aber verwandelt sich auch das Naturrecht in pure ldeologie. Gewiß haue es 
bereits unter den Bedingungen naturwüchsiger Vergesellschaftung ideologische 
Züge, insofern es nicht in materialistischer Weise die konk.ret-sroffliche Seite der 
sozialen Produktion zum Maßstab erhob, sondern deren ideelle. religiöse oder ethi­
sche Verrnittlungsformen. Da diese Vermittlungsformen aber gleichzeitig (ür eine 
Konstellation standen, in der die natürlichen Produktionsbedingungen alle Tenden­
zen in Richtung reiner VergeseUsehahung blockierten, war es nicht nur Ideologie, 

.. Leugnung der Eigenleistung des sozialen Systems der Gesellschaft bei der Konsti­
rurion von Recht" (Luhmann). Sondern stets auch: Ausdruck eines Beziehungsge­
füges, in dem die Gesellschaft keineswegs immer schon jene absolute und gortgleiche 
[nstanz- ist, als die sie bei den Apologeten des objektiven Geistes erscheint. 
Nachdem jedoch das System der reinen Vergesellschaftung, auf den Weg gebracht 
und flankiert durch das bürgerliche Naturrecht, alle Grenzell als imaginär und nich­
tig enthüllt und zum einzigen Organisatiollsprinzip die pe.rmtmenre Vernüssigung 
und Umwälzung erhoben hat, ist es mit diesem Wahrheitsgehalt des Naturrechts 
vorbei. Die Verwirklichung der Metaphysik des Kapitals ist gleichbedeutend mit der 
Entwirklichung der klassischen, auf der Dominanz der »natürlichen Produktionsbe­
dingungen « beruhenden Metaphysik und damit mit jener "Entwertung der Werte« 
(Nierzsche), in der die spätbürgerliehe Philosophie schon früh das Signum der Epo­
che gesehen hat. Der Abschied vom Naturrecht, der sich bereits im Rechtspositivis­
mus der Jahrhunderrwende 3nkündigt und im modemen Äquivalenzfunktionalis­
mus seine Vollendung erfährt, ist deshalb konsequent und unwiderruflich. Parallel 
zur Verfestigung des Systems reiner VergeseUsebaftung, das keine Grenzen mehr 
kennt außer deI) von ihm selbst gesetzten, vollzieht sieh der Umbau des Rechts in ein 
System bzw. eine Agglomeration bloßer Satzungen. die jederzeit ge:indert werden 
können; parallel z.ur Auflösung und Fungibilisierung der »natürlichen Produktions­
bedingungen « die Transformation der Normarivität in »momentan eingefrorene 

Präferenzen" (Luhmann). In einer Welt, in der, wie es bei Luhmann heißt. das 
Bewegliche nicht mehr auf das Feste, sondern umgekehrt das Fesee auf das Beweg­
liche gegründet iSt61 , kann es kein Naturrecht mehr geben. damit aber auch keinen 
Maßstab mehr, mit dessen Hilfe sich eine globale Alternative zur reinen Vergesell­
schaftung formulieren ließe. Foucault hat die daraus resultierende Norwendigkeir 

64 Mutin Heideggor: Holzwegt. Ge...mtausg.bc Bd. 5, Frankfu" '977. S. ~94 · 
6S Luhmlnn '98' .•. • . 0 ., S. '41 · 
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144 eines Abschieds von der ~:altcurop3ischen" Philosophie mit ihren von der Entwick­
lung überrollten Prämissen klar fonnuliert: »Wir glauben uns an eine Endlichkeic 

gebunden, die nur uns gehört und die uns durch das Erkennen die Welt öffnet, aber 
müssen wir unS nicht daran erinnern, daß wir auf dem Rücken eines Tigers sil­
:z.en?«6! 

66 Michel Fouc.1U le Die Ordnung der Ding~, Frankfurt 1969. S . .\89. 
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